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Ausbaupläne für
Frankfurter Flughafen
Einer der Hauptinteressenten für eine wei-
tere Expansion des Rhein-Main-Flugha-
fens ist die Lufthansa als quasi
monopolartige deutsche Luftfahrtgesell-
schaft. Darauf weist der Arbeitskreis Um-
weltschutz Wiesbaden hin. Der AKU ist
eine von zahlreichen Initiativen gegen den
weiteren Ausbau von Rhein-Main. Der Vor-
standsvorsitzende der Lufthansa Weber
habe schon im November 1997 den Start-
schuss für den Ausbau des Flughafens
durch die Forderung nach einer neuen
Start-/Landebahn gegeben. Bei der der-
zeit gültigen Begrenzung der Flugbewe-
gungen auf 400.000 Starts und
Landungen pro Jahr werde Frankfurt seine
Drehkreuzfunktion verlieren, so Weber.
Ökonomische Stagnation, schließlich Nie-
dergang seien die Folgen. Der Lufthansa-
chef fordert mindestens 700.000
Flugbewegungen für Rhein-Main. Die Um-
weltschützer warnen dagegen vor den ge-
sundheitlichen, ökologischen und sozialen
Folgen für die Menschen im Einzugsbe-
reich einer weiteren Start- und Landebahn.
Schon heute sei die Lufthansa, als bei wei-
tem größter Anbieter von Nachtflügen, die
Luftfahrtgesellschaft, die in schlimmster
Weise für den Lärmterror in der Region ver-
antwortlich ist.

Handbuch
kein mensch ist illegal
Das handbuch »kein mensch ist illegal«
stellt die wichtigsten Aspekte praktischer
Unterstützungsarbeit für illegalisierte
Flüchtlinge dar. In praktischen Handrei-
chungen, Berichten, Reportagen, Gesprä-
chen und Polemiken wird genau zwei Jahre
nach dem Start der Kampagne auf der do-
cumenta X ein aktueller Zwischenstand der
Auseinandersetzungen vorgelegt.
Kein Mensch ist illegal, ID-Verlag Berlin,
144 Seiten, DM 16

Plakatausstellung
Im kommenden Mai wird ein eigene Aus-
stellung mit Infotafeln und Plakaten zur
Lufthansa-Kampagne vorgestellt werden.
Die Ausstellung kann über die Kölner
Adresse ausgeliehen werden:

Kölner Netzwerk kein mensch ist ilegal
c/o Ev. Gemeinde, Siebachstr. 85,
50733 Köln, Tel: 0221/97310313,
e-mail: kmii@stadtrevue.de

Material zur
Lufthansa-Kampagne
Die zentralen Kampagnenplakate, die
Kampagnenzeitung ab einer Bestellmenge
von 30 Exemplaren, sowie Postkarten, Auf-
kleber und eine Reihe weiterer Flugblätter
können zum Selbstkostenpreis und zuzüg-
lich Proto und Verpackung unter folgender
Adresse bestellt werden:

AG für Freies Fluten, Metzgerstr.8,
63450 Hanau, Fax: 06181/184892,
Email: AG3F@OLN.comlink.apc.org

Diese Ausgabe der Kampagnenzeitung
kein mensch ist illegal wird in einer
Auflage von 100.000 Exemplaren ver-
teilt. Wir bedanken uns bei den zahlrei-
chen Menschen, die mit ihren Spenden
die Veröffentlichung ermöglichten.
Gleichzeitig bitten wir für weitere Veröf-
fentlichungen dringend um neue Spen-
den.

Bildnachweis: Marily Stroux (Seite 1
unten), Jürgen Tauras (Seite 1 oben),
Lufthansa (Seite 2 und 3)

Verantwortlich im Sinne des Pressege-
setzes: H. Kopp, Metzgerstraße 8,
63450 Hanau.

Druck: Caro-Druck, Frankfurt/Main

Auf alle Texte: No Copyright! Verbrei-
tung und Vervielfältigung ist sehr er-
wünscht.
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 Um eine solch effektive Abschiebepraxis
durchzusetzen, bedarf es eines hohen Ma-
ßes an Spezialisierung und ressortüber-
greifender Zusammenarbeit, aber auch
bösartiger Fantasie und Kaltherzigkeit bei
den Strategen. Hochspezialisierte Stäbe in
den sogenannten Zentralen Rückführungs-
stellen der Länder sowie bei der Grenz-
schutzdirektion in Koblenz sind mit nichts
anderem befasst, als neue Mittel und
Wege zu finden, »unerwünschte Auslän-
der«  loszuwerden. Moderne Technokraten
haben sich der Bekämpfung der illegalen
Migration verschrieben.

Kein Maßstab scheint mehr zu gelten,
wenn es um die Durchsetzung der Ausrei-
severpflichtung geht. In München werden
regelmäßig Außentermine der Botschaften
der Herkunftsländer von Flüchtlingen ab-
gehalten - in einer staatlichen Flüchtlings-
unterkunft. In Nürnberg wurden iranische
Frauen zwangsweise verschleiert, um von
ihnen Passfotos anzufertigen, die für die
Beschaffung von Heimreisepapieren benö-
tigt werden. Überall in Deutschland werden
Eheschließungen zwischen Deutschen und
Flüchtlingen massiv behindert und vielfach
durch bürokratische Hürden unmöglich ge-
macht. Familien werden auseinandergeris-
sen, notfalls schon mal Eltern ohne ihre
Kinder abgeschoben, wie jüngst in
Regensburg geschehen, wo ein
10jähriges armenisches Mädchen
allein zurückblieb.

Doch nach wie vor läuft die Abschiebema-
schine nicht reibungslos. Manche Her-
kunftsländer konnten trotz weitreichender
Versprechungen oder Androhung von wirt-
schaftlichen Nachteilen noch immer nicht
dazu gebracht werden, ihre Staatsangehö-
rigen als solche anzuerkennen. Ständig
werden Flugverbindungen in Bürgerkriegs-
gebiete gestrichen und wieder aufgenom-

men, ständig
weigert sich der
BGS aus Angst um die eigene
Haut, dorthin zu fliegen. Manchmal,
wie unlängst im Fall Guinea geschehen,
weigern sich die Heimat-behörden, Heim-
reisepapiere ihrer eigenen Botschaft anzu-
erkennen. Und dann gibt es auch noch
solche Menschen wie Abdallah (siehe Arti-
kel unten), die lieber ein Jahr im Knast sit-
zen und bereit sind, alles zu tun, um ihre
Abschiebung ins Herkunftsland zu verhin-
dern. Schwierige Fälle für die Abschieber.

Mit ihren zahlreichen Direktverbindungen
in nahezu alle Regionen der Welt kommt
der Lufthansa im Abschiebegeschäft eine
große Bedeutung  zu. Doch nicht zuletzt
angesichts der genannten Todesfälle, den
damit verbundenen Protesten und Kritiken,
die selbst bei Teilen des Lufthansaperso-
nals geäußert werden, haben die zuständi-
gen Behörden längst eine ganze Palette
von Abschiebeoptionen entwickelt, die zu-

dem besser dem erwarteten Widerstands-
verhalten der sogenannten »Deportees«
angepasst sind. Etwa 90 Prozent der Abge-
schobenen in Linienmaschinen fliegt nach
Angaben des BGS ohne Begleitung.  Der
BGS überwacht zwar den Einstieg ins Flug-
zeug, doch die betroffenen Personen wer-
den als passiv eingeschätzt. Viele fliegen
in der Tat insofern »freiwillig« mit, weil ih-
nen ansonsten nur die Fortsetzung der Ab-
schiebehaft droht. Bei Lufthansaflügen
dürfen aus Sicherheitsgründen dennoch
maximal fünf unbegleitete »Deportees« im
gleichen Flugzeug fliegen. Mit den als re-
nitent oder gar potenziell gefährlich einge-
stuften Abzuschiebenden, nach offiziellen
Zahlenangaben etwa zehn Prozent der Be-
troffenen, sind 1998 ca. 9000 Beamte
mitgeflogen. Noch immer werden hierzu,
wie bei den unbegleiteten Abschiebungen,
auch Linienmaschinen der Lufthansa oder
anderer großer Airlines genutzt. Doch im-
mer häufiger chartern die Behörden  Flug-
zeuge bei kleineren  Gesellschaften oder
Tochtergesellschaften der großen Airlines
zu reinen Abschiebezwecken, in denen
dann größere Gruppen von MigrantInnen
mit einer entsprechenden Überzahl  von
BGS-Beamten abgeschoben werden. Sol-

che Abschiebungen finden in der Regel un-
ter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit von
den Frachtflugterminals der Flughäfen
statt. Ein Beispiel unter vielen ist eine
bundesweit koordinierte Abschiebung von
ca. 60 nigerianischen Männern vom
Münchner Flughafen im März 1999. Sie
wurden gefesselt und in Begleitung von
etwa 100 BGS-Beamten in einer Maschine
der Caledonian Airlines nach Lagos geflo-
gen. Zunehmend werden aber auch die
Angebote jener Fluggesellschaften in An-

spruch genommen, die ihr eigenes Sicher-
heitspersonal zur Verfügung stellen.
Berüchtigtes Beispiel ist die staatliche ru-
mänische Fluggesellschaft TAROM, die
nach Abschluss einer Rahmenvereinba-
rung mit der Grenzschutzdirektion Koblenz
wöchentlich eine Sammelabschiebung ab
Düsseldorf fliegt. Die Sicherheitsleute die-
ser Airline sind u.a. mit Elektroschockgerä-
ten bewaffnet.

Immer häufiger werden in sog. »Rücküber-
nahmeabkommen« die genauen Modalitä-
ten der Abschiebung festgelegt.  So
bestimmt das deutsch-algerische Abkom-
men, dass Luftwegabschiebungen nur mit-
tels Linienflügen stattfinden dürfen, die
Anzahl auf 30 Personen pro Flug begrenzt
sein muss und von »spezialisiertem Si-
cherheitspersonal« begleitet werden soll.
Was recht abstrakt klingt, heißt ganz kon-
kret, dass Abschiebungen ausschließlich
mit der algerischen Fluggesellschaft Air Al-
gerie ab Frankfurt/Main oder Berlin-Schö-
nefeld stattfinden können und das
»spezialisierte Sicherheitspersonal« im-
mer von algerischer Seite gestellt wird. Der
BGS weigert sich nämlich, nach Algerien
zu fliegen. Die Auslieferung an die algeri-

schen Behörden findet damit in der Praxis
bereits auf deutschen Flughäfen statt.

Großes Kopfzerbrechen bereitet den Ab-
schiebern die Tatsache, dass manchmal
die Staatsangehörigkeit der Betroffenen
nicht eindeutig festgestellt werden kann.
Versuche, diese durch aufwendige Sprach-
analysen nachzuweisen, scheiterten dar-
an, dass die kolonialen  Grenzziehungen,

insbesondere in Afrika, eine einwandfreie
Zuordnung einer Sprache zu einem Staat
oft nicht erlauben. Deshalb sind einige eu-
ropäische Staaten dazu übergegangen,
Drittländer dafür zu bezahlen, fremde
Staatsangehörige zu übernehmen und sich
um die Weiterschiebung in deren mögliche
Heimatstaaten zu kümmern. Besonders
Ghana und die Elfenbeinküste bieten Euro-
pa ihre Gefängnisse und die Transitberei-
che ihrer Flughäfen gegen Bares für eine
Auslagerung der Abschiebehaft an.  Versu-
che von Menschenrechtsorganisationen,
das Schicksal einiger nach Ghana abge-
schobener Personen ungeklärter Nationa-
lität zu verfolgen, blieben ergebnislos. Die
Spur der Abgeschobenen blieb im Dunklen
und es besteht Anlass zur Befürchtung,
dass sie in ghanaischen Gefängnissen in-
haftiert oder ums Leben gekommen sind.
Die Kampagne gegen die Lufthansa muss
deshalb mit der Entwicklung von Wider-
standsformen gegen andere Abschiebefor-
men einhergehen. Mag sein, dass oft keine
Chancen zu sehen sind und das Ohn-
machtsgefühl überhand nimmt. Aber es ist
wichtig zu wissen, dass der Reibungsver-
lust innerhalb des Systems schon so groß
ist, dass schon ein wenig Sand im Getriebe
dazu führen kann, die Maschine kurzfristig

lahm zu legen. Jede abgebrochene Einzel-
abschiebung, jeder boykottierte Bot-
schaftstermin, jeder Sammel-transport,
der halbleer fliegen muss, weil die vorge-
sehenen Passagiere nicht greifbar sind,
wird ihnen Kopfschmerzen bereiten. Aber
wie groß wären diese Kopf-schmerzen erst,
wenn sich nach Sabena und Swissair
schließlich auch Lufthansa weigern würde,
Tickets für Abschiebungen zu verkaufen?

Organisierte Unmenschlichkeit
40.000 Abschiebungen im Jahr 1998 - so lautete die Erfolgsbilanz des Bundesgrenzschutzes (BGS). Damit hält
Deutschland einen traurigen Europarekord und festigt seine Vorreiterrolle in der europäischen Abschiebepolitik

Zugegeben: Abdallah Fathelrahman ist ein
besonderer Fall. Und auch der bayerische
Innenminister verfügt über die besondere
Eigenschaft, bestimmte Herausforderun-
gen persönlich zu nehmen. Zumal, wenn
sich die Vorgänge in seiner Heimatstadt
abspielen. In Bayern darf es einfach nicht
sein, dass einer, der gegen seine Abschie-
bung kämpft, damit auch noch Erfolg hat.

Abdallah Fathelrahman, abgelehnter suda-
nesischer Flüchtling, konnte es dreimal
verhindern, mit Maschinen der Lufthansa
abgeschoben zu werden. Beim ersten Mal
genügte noch schlichte Renitenz. Bereits
beim zweiten Mal kam es im Flugzeug zu
heftigem Gerangel mit den Begleitbeam-
ten, die die Abschiebung abbrachen, nach-
dem einer von ihnen auf einen Passagier
gefallen war. Der dritte Abschiebeversuch
endete im November 1998 in Frankfurt/
Main aufgrund der heftigen Gegenwehr Ab-
dallahs, der selbst gefesselt und mit Inte-
gralhelm noch gegen die Abschiebung

kämpfte. Nach einem weiteren halben Jahr
Abschiebehaft musste Abdallah am 30.
Juni 1999 schließlich aus der Abschiebe-
haft entlassen werden - nach insgesamt 11
Monaten. Der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof hatte wegen der attestierten Sui-
zidgefahr die Abschiebung gestoppt;
zudem waren zu diesem Zeitpunkt beglei-
tete Abschiebungen in den Sudan nicht
mehr möglich. Abdallah erhielt eine Dul-
dung.

Doch das Bayerische Innenministerium
ließ nicht locker. In aller Stille wurde für
den 19. November 1999 ein kleiner Privat-
jet gechartert, nur für Abdallah, mehrere
Begleitbeamte und einen zur Begleitung
vorgesehenen Arzt. Am 12. November wur-
de Abdallah mitgeteilt, dass seine Duldung
widerrufen werden solle. Frist zur Stellung-
nahme: vier Tage. Noch vor Ablauf dieser
Frist wurde Abdallah in seiner Wohnung
überwältigt und wieder in die Justizvoll-
zugsanstalt gebracht. Der Polizeiarzt atte-

Abschiebung um jeden Preis
Wie die bayerischen Behörden dennoch am Widerstand eines Flüchtlings scheiterten

stierte zwar psychische Auffälligkeit, hielt
aber eine Durchführung unter strenger
Überwachung und ärztlicher Begleitung für
unbedenklich. Inzwischen war eine inter-
nationale Kampagne zur Befreiung Abdal-
lahs angelaufen. Unerwartete Brisanz
erhielt der Fall dadurch, daß der zuständi-
ge Haftrichter sich für befangen erklärte
und öffentlich bekanntmachte,  er sei be-
reits im Juni 1999 durch das Bayerische
Innenministerium unter Druck gesetzt wor-
den, den Haftbefehl zu verlängern. Und
möglicherweise war die durch diesen
Skandal erzeugte Öffentlichkeitswirkung
ausschlaggebend dafür, dass das Verwal-
tungsgericht Ansbach am Vorabend des
Fluges die Abschiebung stoppte.

Ergebnis: Eine Schlappe für die Bayerische
Staatsregierung, Kosten von mehreren
Zehntausend Mark und ein vor-läufiges
Bleiberecht für Abdallah, dem wegen der
Öffentlichkeit seines Falles nun auch im
asylrechtlichen Verfahren Eilrechtsschutz

gewährt wurde. Doch bei aller Freude
über den Erfolg: Auf der Strecke geblie-
ben ist Abdallah, der infolge der vielfa-
chen Gewaltanwendung und der langen
Haft eine schwere Retraumatisierung er-
litten hat und Bayern so schnell wie mög-
lich verlassen will - in Richtung eines
sicheren Zufluchtsstaates.

Der Fall Abdallah Fathelrahman ist ein
Beispiel dafür, mit welcher Perfidie Aus-
länderbehörden und Ministerien handeln,
wenn es um die Abschiebung von abge-
lehnten Flüchtlingen geht.  Und trotz der
Schlappe, der hohen Kosten und des
Imageschadens, den die bayerischen Ab-
schieber einstecken mussten, halten sie
an der Idee fest, Abschiebungen mit Ein-
zelchartern durchzuführen. Abschiebung
um jeden Preis.
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raschend schnell ein. Er werde es zwar
nicht öffentlich bekanntgeben, doch Mar-
tin Air werde die Abschiebungen einstel-
len. Sammelabschiebungen haben
seitdem in den Niederlanden nicht mehr
stattgefunden.

9. Mai 1999,  Zwischenlandung einer
SwissAir Maschine in Kamerun: Zwecks
Abschiebung hatten Schweizer Polizisten
einen kongolesischen Asylsuchenden an
Händen und Füßen gefesselt, mit Pflaster
den Mund verklebt und in der letzten Sitz-
reihe des Flugzeugs hinter einem Vorhang
versteckt. Als ihm dann kurzzeitig der Kne-
bel abgenommen wurde, rief der Betroffe-
ne um Hilfe - mit Erfolg! Etwa 20
Passagiere, zum großen Teil Landsleute
des von der Abschiebung Bedrohten, wur-
den aktiv und befreiten ihn. Der Vorhang
wurde weggerissen, es kam zu einem
Handgemenge, die Schweizer Beamten
mussten Schläge und Tritte einstecken.
Schließlich ließen die Kameruner Behör-
den die Maschine erst weiterfliegen, nach-
dem zugesagt wurde, dass der Kongolese
wieder nach Zürich zurückgeflogen werde.
Weil dort inzwischen die Fristen der Ab-
schiebehaft abgelaufen waren,  kam der

Mann sofort auf freien Fuß. Doch dieser er-
freuliche Vorfall hatte noch viel weiterge-
hendere Folgen. Unter dem Eindruck
dieser Ereignisse und vor dem Hintergrund
des Todes eines palästinensischen Flücht-
lings während seiner Abschiebung ent-
schied Swissair einige Wochen später, bis
auf weiteres die Mitnahme renitenter »De-
portees« in ihren Maschinen nicht mehr zu
akzeptieren.

Diese Beispiele zeigen, dass Proteste und
Aktionen gegen Abschiebefluggesellschaf-
ten erfolgreich sein können. Außer Martin
Air und Swissair gerieten auch  die belgi-
sche Sabena und die Air France in Be-
drängnis. In den Niederlanden haben die
AktivistInnen ih-re Kampagne mittlerweile
gegen KLM ausgerichtet. Im November
1999 wurde die für die Einzelabschiebun-
gen bedeutendste, holländische Flugge-
sellschaft gleich mit einer ganzen
Aktionsserie konfrontiert (http://
www.xs4all.nl/~ac). Die Kampagne gegen
die Lufthansa greift diese internationalen
Erfahrungen auf und will damit die auch in
Deutschland teilweise erfolgreichen Pro-
testaktionen gegen einzelne Abschiebun-
gen an den Flughäfen ergänzen.

4. Dezember 1996, 10 Uhr, Flughafen
Schiphol, Amsterdam: Über Zwischendä-
cher und Feuerleitern gelangt eine kleine
Gruppe niederländischer AktivistInnen auf
das Dach des zentralen Verwaltungsbüros
der Fluggesellschaft Martin Air. Während
von oben ein riesiges Transparent mit Pro-
testparolen herabgelassen wird, stürmt
unten eine größere Gruppe den Hauptein-
gang. Die BesetzerInnen wollen die Ange-
stellten mit Flugblättern und Plakaten
über das Abschiebegeschäft »ihrer Firma«
informieren. Denn Martin Air war damals
hauptverantwortlich für Sammelabschie-
bungen, u.a. nach Zaire. In sogenannten
Eurochartern wurden Flüchtlinge nicht nur
aus den Niederlanden, sondern auch aus
Deutschland, Belgien und Frankreich zu-
sammen ausgeflogen.
Sicherheitspersonal von Martin Air blok-
kierte zwar die geplante Direktinformation,
doch Mr. Martin höchstpersönlich war be-
eindruckt genug, um in der Folge einen
Gesprächstermin anzubieten. Als ihm dann
von der »Besetzungsdelegation« des »Au-
tonoom Centrum« eine großangelegte
Kampagne für den Fall angedroht wurde,
dass seine Fluggesellschaft die Abschie-
bungen fortsetze, lenkte Mr. Martin über-

Internationale Allianzen
Seit die europäischen Regierungen bei der Abschiebung immer stärker zusammen
arbeiten, vernetzt sich auch der Widerstand gegen die Fluglinien international

täglich gegenüber Flüchtlingen praktiziert
wird. Als eine »Fortsetzung des Neokolo-
nialismus« bezeichnet The Voice diese sich
ständig verschärfende rassistische Politik.

In The Voice haben sich Flüchtlinge aus 12
afrikanischen Ländern, unter anderem aus
Nigeria, Kamerun und Sierra Leone, zu-
sammengeschlossen. Ihren bislang größ-
ten Erfolg sehen sie darin, Asylsuchende
überhaupt ermutigt zu haben, für ihre
Rechte und Interessen öffentlich aufzutre-
ten. Obwohl ihre Mitglieder und Sympathi-
santen immer wieder von Abschiebungen
betroffen oder bedroht sind, gelang im
letzten Jahr der Aufbau neuer Voice-Grup-
pen in  mehreren ostdeutschen Städten.
Als 1998 die »Karawane für die Rechte der
Flüchtlinge und MigrantInnen« in Vorberei-
tung war, stieß alsbald auch »The Voice«
zu dieser bundesweiten Initiave hinzu. In
der Folge enwickelte sich »The Voice«, ne-
ben dem Menschenrechtsverein aus Bre-
men, zur tragenden Säule der Karawane.

Vor diesem Hintergrund ergriff »The Voice«
im Herbst letzten Jahres die Initiative zu ei-
nem zehntägigen Flüchtlingskongress, der
über Ostern in Jena stattfinden wird. Über
500 Flüchtlinge, MigrantInnen und Unter-
stützerInnen werden erwartet, darunter
zahlreiche Delegationen von Sans Papiers-
und MigrantInnenorganisationen aus vie-

len europäischen Ländern. Ein umfassen-
der, europaweiter Erfahrungsaustausch ist
geplant mit dem Ziel, die bestehenden An-
sätze der Selbstorganisierung zu stärken,
sie intensiver zu vernetzen und eine ge-
meinsame, längerfristige Perspektive zu
entwickeln.

Es gibt also viele gute Gründe, »The Voice«
in und über diesen Kongress hinaus nach
Kräften zu unterstützen. Wie schreiben sie
selbst: »Wenn antirassistische, antifaschi-
stische und andere soziale Organisationen
wirklich daran interessiert sind, dass
Flüchtlinge und MigrantInnen Teil der fort-
schrittlichen Bewegungen werden, dann
müssen sie deren Situation, ihren finanzi-
ellen Problemen wie auch ihrer sozialen
Ausgrenzung, besondere Beachtung
schenken«.

The Voice Africa Forum,
Schillergäßchen 5,
D-O7745 Jena,
Tel: 03641-665214 Fax: 03641-423795
Email: THE_VOICE_Jena@gmx.de
Informationen im Internet:
www.humanrights.de/congress
Spendenkonto:
Kto.Nr.: 231 633-905
BLZ  860 100 90, Postbank Leipzig

Abschiebung ist ein Verbrechen, so schall-
te es wütend durch einen Lautsprecherwa-
gen, der am 15. Oktober 1999 unmittelbar
vor dem Gebäude der Grenzschutzdirekti-
on in Koblenz aufgestellt war. Die Kundge-
bung vor dieser zentralen
Abschiebebehörde fand anlässlich eines
europaweiten  Aktionstages gegen die EU-
Migrationspolitik statt, und der Redner
wusste nur zu gut, wovon er sprach. Er ge-
hört »The Voice« an, einer Selbstorganisa-
tion afrikanischer Flüchtlinge in der BRD,
die sich 1994 in einem Flüchtlingslager in
Thüringen gebildet hatte.

Von den fünf Gründungsmitgliedern wur-
den innerhalb der ersten Monate drei ab-
geschoben und der vierte konnte der
Ausweisung nur durch Weiterflucht in ein
europäisches Nachbarland entgehen. Die
verbliebene Person musste sich monate-
lang versteckt halten, erstritt dann aber
seine Legalisierung und schließlich sogar
die Asylanerkennung. In zahllosen Veran-
staltungen und Aktionen hat The Voice
seitdem einerseits die Menschenrechts-
verletzungen in Afrika thematisiert und da-
bei die Unterstützung despotischer
Regimes durch die europäischen Staaten
angeklagt. Andererseits bezieht die Orga-
nisation kompromisslos Position gegen
jegliche Abschiebungen sowie alle Formen
sozialer Ausgrenzung, wie sie in der BRD

»Deportation is a Crime«
The Voice - eine Selbstorganisation afrikanischer Flüchtlinge

Faxen an die KLM
Protest kann helfen, die drohenden Abschiebungen
in den Kongo zu stoppen
Gut ein Jahr lang bestand keine Mög-
lichkeit, abgelehnte Asylsuchende in die
vom Bürgerkrieg zerrissene Diktatur des
Präsidenten Kabila abzuschieben. Zu-
nächst wurden nach Ausbruch des zwei-
ten Bürgerkriegs im August 1998
verschiedene Flugverbindungen vorüber-
gehend eingestellt. Dann weigerte sich
der BGS, Flüge in die D.R. Kongo zu be-
gleiten. Und schließlich spielten die ver-
bleibenden Fluggesellschaften Sabena
und Swissair nicht mehr mit. Nach dem
Tod Semira Adamus fiel zunächst Sabe-
na, nach der Befreiung eines Abgescho-
benen durch  Passagiere auch die
Swissair für Zwangsabschiebungen aus.
Doch nun ist KLM in die Bresche ge-
sprungen. Via Amsterdam werden Ab-
schiebungen mit KLM oder ihrer Tochter
NorthWest nach Nairobi und von dort
aus mit Kenya Airways, einer weiteren
KLM-Tochter, nach Kinshasa durchge-
führt. Für kongolesische Flüchtlinge be-
deutet dies eine dramatische Zuspitzung
ihrer Situation, nachdem für die meisten
Kongolesen lange Zeit Ruhe herrschte.
Erste Abschiebungen fanden im Dezem-
ber 1999 statt.

Die Münchner Gruppe der »Karawane für
die Rechte der Flüchtlinge und Migrant-
Innen« und die kongolesische Exilpartei

Condor Deutschland rufen dazu auf,
Druck auf KLM auszuüben, um so weitere
Abschiebungen zu verhindern. Anfang
Dezember gelang es bereits, eine Ab-
schiebung aus Niedersachsen in die D.R.
Kongo durch Faxschreiben, Anrufe und
eine Flughafenaktion, die auf die KLM-
Tochter Eurowings (die für den Transport
Hannover-Amsterdam benutzte werden
sollte)  abzielten, zu stoppen. Flugge-
sellschaften reagieren also durchaus
sensibel. Und deshalb sollte es auch
möglich sein, KLM durch gezielten Druck
das Geschäft zu verleiden.

Schicken Sie Briefe und Faxe an KLM
Deutschland  Fax.: 0180-5214202
Sprechen Sie mit der Hotline:
Tel.: 0180-5214201 oder mit der Zen-
trale in Amsterdam: 0031-204747747

Fordern Sie KLM auf, Abschiebungen in
die D.R. Kongo zu unterlassen. Weisen
Sie auf die diktatorischen Verhältnisse
und die schweren Menschenrechtsverlet-
zungen in der D.R. Kongo hin und ma-
chen Sie KLM verantwortlich für das
Schicksal der Abgeschobenen.

Siehe auch:
http://www.klm.de
http://www.xs4all.nl/~ac/klm/

Notausstieg
Zwischenlandungen als letzte Chance
Die abschiebenden BGS-Beamten haben
nicht nur im Flugzeug keine Kompetenzen,
sondern auch nicht auf Flughäfen, auf de-
nen die Abschiebemaschine zwischenlan-
det oder auf denen ein Flugzeugwechsel
stattfindet. Die Beamten dürfen die Abge-
schobenen nicht aus dem Flugzeug schaf-
fen oder gar in die Anschlussmaschine
verfrachten. Häufig scheitern Abschiebun-
gen, weil sich die Abgeschobenen beim
Umsteigen weigern, das Flugzeug zu ver-
lassen und die Landesbehörden keine Ver-
anlassung zum Eingreifen sehen. Dann
bleibt nur der Rückflug. Da dies nicht sel-
ten vorkommt, wurden die Länder kürzlich
durch das Bundesministerium des Inneren
aufgefordert, nach Möglichkeit nur noch
Direktflüge zu buchen. Deutschland ver-
sucht ferner, mittels »Durchbeförderungs-
vereinbarungen« die Transitländer zu
verpflichten, für die deutschen Behörden
exekutiv tätig zu werden. Solche Vereinba-
rungen bestehen z.B. mit Bulgarien, Tsche-
chien und den Beneluxstaaten, nicht aber
mit anderen wichtigen Staaten wie Rumä-
nien. Alle diese Bestimmungen setzen aber

förmliche »Durchbeförderungsersuchen«
voraus und es darf getrost bezweifelt wer-
den, dass diese Bestimmungen immer ein-
gehalten werden. Diesen Umstand konnten
sich immer wieder Flüchtlinge zu Nutze
machen, die über Brüssel abgeschoben
werden sollten. Sie weigerten sich, das
Flugzeug zu verlassen oder den An-
schlussflieger zu betreten und wurden
postwendend nach Deutschland zurück-
geschickt.  Für Menschen, die in einem
Land zwischenlanden, das sie ohne Visum
betreten können, besteht manchmal die
Möglichkeit, bei der Zwischenlandung aus-
zusteigen und es so wenigstens zu vermei-
den, den Behörden ihres Herkunftslandes
übergeben zu werden. Voraussetzung ist
aber, die Papiere, die die Einreise in den
Staat der Zwischenlandung ermöglichen
und die in der Regel dem Flugkapitän
übergeben worden sind, rechtzeitig her-
auszuverlangen.

Camps 2000
Aktionen gegen Schengengrenzen
Zum dritten Mal finden im kommenden
Sommer Aktionscamps an der Ostgrenze
statt. Die tägliche Flüchtlingsjagd, der
Fahndungsverbund von Bundesgrenzschutz
und großen Teilen der Bevölkerung in der
»Bekämpfung der illegalen Migration«, soll
erneut mit vielfältigen Aktionen und Veran-
staltungen attackiert werden. Die Mobili-
sierung für das Camp in der ersten
Augustwoche an der polnischen Grenze, im
brandenburgischen Forst bei Cottbus, hat
bereits begonnen. (Weitere Informationen
über das Grenzcampbüro in Berlin, siehe
Adressenliste)

Polnische AktivistInnen werden kurz zuvor,
im Juli, ein Grenzcamp im Dreiländereck
zur Ukraine und Slowakei veranstalten und
damit die Vorverlagerung der Abschot-
tungspolitik nach Osten thematisieren.

Denn im Rahmen ihrer EU-Beitrittsver-
handlungen wird die polnische Regie-
rung zunehmend zur Übernahme der
Standards der Schengener Grenzregimes
verpflichtet.

Schließlich haben auch Gruppen in Itali-
en begonnen, ein erstes Grenzcamp an
der Mittelmeerküste bei Bari in Angriff zu
nehmen. Hier werden viele Flüchtlinge,
die mit kleinen Booten aus Albanien oder
der Türkei anlanden, sofort wieder zu-
rückgeschoben. Unzählige sind bei dem
mit großen Gefahren verbundenen Ver-
such, die Festung Europa unentdeckt
über diesen Weg zu erreichen, ertrunken.

Weitere Informationen:
http://www.contrast.org/borders/camp

Besuchen Sie uns auch im Internet:
http://www.deportation-alliance.com
Die elektronische Plattform für internationalen Erfahrungs-
austausch, Ideen und Aktionen zum Deportation-Business


